
Zielbewußt und kühn zum Sieg des Sozialismus
Wir gehen zielbewußt und kühn den Weg zum 

Sieg des Sozialismus, wie er im Beschluß der Volks
kammer über den Sieben jahrplan vorgezeichnet ist. 
Der Sozialismus gibt dem Volk die Möglichkeit, in 
den Fragen, wie der Friede gesichert und wie das 
Leben reicher und schöner gestaltet werden kann, 
selbst zu entscheiden und mitzugestalten.

Unsere Werktätigen wissen bereits an Hand sehr 
guter Erfahrungen, daß unsere Politik auf die 
ständige Steigerung ihres Lebensstandards gerichtet 
ist. Und so wird das auch in den kommenden 
Jahren sein. Wir glauben, daß wir es nicht nötig 
haben, Versprechungen zu machen. Alle wissen 
ohnehin: Der Staat kann nur das geben, was von 
allen erarbeitet worden ist.

Heute messen wir uns bereits mit Westdeutsch
land im Wettbewerb. Wir werden allen Menschen 
in Westdeutschland beweisen, daß der Sozialismus

in jeder Beziehung die bessere, menschlichere Ge
sellschaftsordnung ist. Der Sozialismus verwirk
licht solche edlen Ziele der Menschheit wie Frieden, 
soziale Sicherheit und Wohlstand. Das sind die 
wahren Gründe, warum dem Sozialismus die Zu
kunft gehört.

Für die Perspektiven, die der Sozialismus den 
Menschen geben kann, lohnt es sich wahrhaftig zu 
arbeiten. Es wird die Zeit kommen, wo der Krieg 
nur noch der Erinnerung angehört. Das wird die 
Zeit sein, wo die Menschheit durch ihren Aufstieg 
auf die Höhen des Sozialismus endgültig zur 
wahren Menschlichkeit gekommen ist, wo das Wort 
von Maxim Gorki: Ein Mensch zu sein, wie stolz ' 
das klingt — einen tiefen Sinn erhält.

In diesem Sinne gestaltet in der Deutschen Demo
kratischen Republik das Volk sein neues Leben.

Der Sieg des Sozialismus ist gewiß!

Die Leitungstätigkeit durch komplexe Zusammenarbeit qualifizieren!
Von Dr. GERHARD FEIGE, Mitarbeiter im .Sekretariat des Ministerrats, 
und WALTER KRUTZSCH, Abteilungsleiter im Ministerium der Justiz

Die Erhöhung der Qualität der staatlichem Leitungs
tätigkeit ist auch für die Organe der Justiz und der 
Staatsanwaltschaft gegenwärtig das Hauptkettenglied. 
Richtung und Hauptinhalt dieser neuen Qualität, die 
zur Lösung aller volkswirtschaftlichen Aufgaben un
seres Staates objektiv notwendig und möglich ist, sind 
im Beschluß des Politbüros der SED vom 12. Juli 1960 
festgelegt. Die grundsätzlichen Schlußfolgerungen dar
aus zur Veränderung der Arbeit des Staatsapparats 
werden in dem Artikel von S o r g e n i c h t  /  Z i e l k e  
gezogen. Dort heißt es:

„Die Durchführung des Beschlusses des Politbüros 
über die weitere Qualifizierung der Arbeit des Staats
apparates gewährleistet, daß Erscheinungen des Nach
trabs des Staatsapparates, die im Widerspruch zur 
Entwicklung unseres -gesellschaftlichen Lebens stehen, 
überwunden werden.“1

Für die Organe der Justiz und der Staatsanwaltschaft 
gewinnt in diesem Zusammenhang die Entwicklung und 
Durchsetzung der komplexen Arbeit mit den Räten als 
dem politischen Kern der Volksvertretungen, ihren 
Fachorganen, mit den anderen Sicherheits- und Kon
trollorganen sowie den Ausschüssen der Nationalen 
Front und den Massenorganisationen zur Durchsetzung 
ihrer Aufgaben prinzipielle Bedeutung.

In Auswertung aller bisher vorliegenden Erfahrungen 
haben der Minister des Innern, der Minister der Justiz, 
der Generalstaatsanwalt und der Staatssekretär für die 
Anleitung der örtlichen Räte in der Gemeinsamen 
Direktive vom 17. Mai 1960 . auf die verstärkte Ein
beziehung der Werktätigen und die komplexe Zusam
menarbeit der örtlichen Organe beim Kampf um die 
Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 
als Bestandteil der Durchführung des Gesetzes über 
den Siebenjahrplan orientiert. Diese Orientierung ver
allgemeinert die bisherigen Erfahrungen und legt die 
Grundlinie der Tätigkeit fest, ohne dabei die Eigen
initiative, den Ideenreichtum und die örtlichen Beson
derheiten einzuschränken oder gar zu negieren.

In bezug auf die Organe der Justiz und der Staats
anwaltschaft kann es keinen Zweifel darüber geben,

1 vgl. Sorgenicht/Zlelke, Für eine höhere Qualität der Arbeit 
der staatlichen Organe, Einheit 1960, Heft 8, S. 1156 ff.

daß sowohl der Politbürobeschluß als auch die Gemein
same Direktive neben den anderen grundlegenden Par
teibeschlüssen und Gesetzen gegenwärtig die entschei
dendem Arbeitsgrundlagen darstellen. Die Arbeit mit 
diesen Dokumenten ist deshalb keine einmalige Kam
pagne, sondern sie bestimmt den Inhalt unserer Tätig
keit auf lange Sicht. Ihr richtiges Verständnis ermög
licht es, unsere Leitungstätigkeit grundlegend zu ver
bessern und einen großen Sprung nach vorn zu machen. 
Das bedingt jedoch die richtige. Anwendung dieser 
Dokumente und die schnelle Überwindung des ressort
mäßigen Denkens. Komplexes Denken ist Voraussetzung 
für komplexes Arbeiten. Zur Entwicklung der kom
plexen Arbeit ist es deshalb notwendig, bei allen Funk
tionären der Justiz und der Staatsanwaltschaft Klarheit 
über den Ausgangspunkt, den Hauptinhalt und die For
men der komplexen Arbeit zu schaffen. Damit soll 
gleichzeitig fehlerhaften Diskussionen und Publikatio
nen entgegengetreten werden.

Die Rolle der Volksvertretungen — 
der entscheidende Ausgangspunkt

Die Partei der Arbeiterklasse hat in ihrer gesamten 
Tätigkeit große Kraft darauf verwandt, im System der 
Staatsorgane allseitig die Rolle der Volksvertretungen 
zu stärken. In der Gemeinsamen Direktive wird deshalb 
hervorgehoben, daß die Volksvertretungen mit ihren 
Beschlüssen und ihrer unmittelbar organisierenden und 
mobilisierenden Arbeit der wichtigste Faktor sind, der 
die tägliche Praxis der Volksmassen immer mehr auf 
die Ebene einer bewußten schöpferischen Selbsttätigkeit 
führt, die alle Überreste des Alten in allen Zweigen des 
gesellschaftlichen Lebens und im Bewußtsein der Men
schen endgültig überwindet. „Durch die Volksvertre
tungen nimmt die gesamte Bevölkerung an der Leitung 
des Staates teil. Die Volksvertretungen stützen sich in 
ihrer Arbeit auf die Nationale Front des demokratischen 
Deutschland, in. der die demokratischen Parteien und 
Massenorganisationen sowie alle demokratischen Kräfte 
Zusammenarbeiten.“2

Die örtlichen Volksvertretungen beispielsweise „leiten 
im Rahmen ihrer Aufgaben und Rechte auf der Grund-

2 Aus der Präambel des Gesetzes über die örtlichen Organe 
der Staatsmacht vom 17. Januar 1957, GBl. I S. 65.
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